
Hausordnung 
 

Diese Hausordnung gilt für alle Teilnehmer der gemeinsamen Freizeit im Feriendorf. 
Jeder ist verpflichtet sich an diese Regeln zu halten und muss bei Verstoß mit den 
dafür vorgesehenen Konsequenzen rechnen. 
 

1. Die Teilnahme an den Veranstaltungen, Versammlungen und  Gottesdiensten 
ist selbstverständlich und wird von jedem erwartet. 
 

2. Es wird Vorausgesetzt, dass jeder Teilnehmer sich an alle Zeiten und 
Vorgaben hält. Es müssen auch die Hausordnungen und Vorgaben des 
Feriendorfes beachtet werden. (Stille Zeit, Nachtruhe usw.) 

 
3. Jeder Teilnehmer muss sich gehorsam, respektvoll und korrekt gegenüber 

seinen Vorgesetzten verhalten. Den Aufgaben und Aufforderungen der 
Vorgesetzten ist Folge zu leisten. Vorgesetzte sind: Pastoren, Diakone, 
Jugendleiter, Gruppenleiter, Organisatoren und Hausverwalter(Verantwortliche 
für die einzelnen Häuser). 

 
4. Es wird ein richtiger und christlichmoralischer Umgang mit seinen 

Mitmenschen erwartet und gerne gesehen. 
 

5. Auf das Äußere der Teilnehmer wird ein besonderer Wert gelegt. Die 
Teilnehmer sollten sich der Tätigkeit gemäß kleiden und verhalten. Es wird 
erwartet, dass auf Gottesdiensten eine anständige Kleidung getragen wird 
(insbesondere für Schwester keine Hosen & für Brüder keine kurzen Hosen). 
Im Gebet wird von den weiblichen Teilnehmern eine Kopfbedeckung getragen. 
Bei sportlichen und freizeitlichen Aktivitäten wird eine lockere und sportliche 
Kleidung  erwünscht. 

 Allgemein sollte die Kleidung nicht zu eng und nicht zu knapp sein, es soll 
 nicht reizend gegenüber dem anderen Geschlecht sein und darf nicht als 
 Anstoß dienen.   

 
6. Medien die nicht zur geistlichen Erbauung dienen, sollten weitgehend 

gemieden werden. (z.B. DVD, Video, Musik, Zeitschriften, Bücher, PC-
SpieleA.)  
 

7. Es gilt ein striktes Verbot für den Genuss von Alkohol, Tabakwaren und 
Drogen. 

 
Konsequenz:  Wer diese Hausordnung  nicht befolgt und sie nicht beachtet, 
   wird Ermahnt. Nach der ersten Ermahnung haben die  
   Vorgesetzten das Recht, bei nicht befolgen und beachten der 
   Regel, die Teilnehmer nach Hause zu schicken. Bei   
   schwerwiegenden Auseinandersetzungen und gravierenden 
   Verstößen, kann eine sofortige Heimreise angeordnet werden. 
 

 
     ___________  ________________  ______________ 
 Ort, Datum   Name, Nachname (Jugendlicher) Unterschrift 
 
     ___________  ________________  ______________ 
  Ort, Datum   Name, Nachname (Pastor)  Unterschrift 


